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unter folgender Adresse SIGImedia AG
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Géodésie/Mensuration

sonderheiten Chnöibrächi, Bloosebärg,

Tiifelstritt, Schwändi/Schwendi,
Choruderri).

4. In Berufung auf das Gegenwartsprinzip

der Karte sowie auf die Grundregel,

keine Namenformen zu rekonst-
ruieren, lässt man beispielsweise das n
in der Schreibung weg, wenn es heute

in der Fuge von Zusammensetzungen

oder im Namenauslaut nicht mehr
gesprochen wird Bode, Grabe, Rotebärg,

Schönegrund).

Schreibregeln
a. Für die Schreibweise der Lokalnamen

dient das gewöhnliche Alphabet.
b. Jeder Name beginnt mit einem Gross-

buchstaben.
c. Auch die verschiedenen nicht-

substantivischen Elemente von mehrteiligen

Namen schreiben wir gross Uf der
Breite Flue).

d. Steht ein Umlautam Namenanfang, so

erscheint er als Äbi, Öschibach, Üschene

nicht Aebi etc.).

e. Ohne Anlehnung ans – allenfalls
vorhandene – schriftdeutsche Wort- oder
Namenbild, drücken wir Vokal- und
Konsonantenlängen durch
Doppelschreibung aus Roor, Cheer, Frooegg;
Furggli, Rütti), wobei wir – zur Beruhigung

des Schriftbildes und aus Rücksicht

auf Lesegewohnheiten – in
gewissen Fällen, etwa bei weiträumig
vorkommenden Namenwörtern oder
bei «automatischer» Dehnung, die
Längenbezeichnung zurückhaltend
handhaben Grat, Rosegarte, nicht
Graat, Roosegaarte).

f. Auch die offeneund geschlossene

bedeutungsunterscheidende) i-Qualität
kann in die Namenorthografie einfliessen

Chiisgruebe, Wyssi Syte).

Dieser knappe Einblick in die Toponymischen

Richtliniensollte einerseits deren
inhaltliche «Stossrichtung» andeuten und
zum andern auf das Grundproblem jeder
Namenschreibweise hinweisen: Den
immerwährenden und schwierigen Balanceakt

zwischen Lautnähe und Lesbarkeit.

Nachführung der
Landeskarten

Für die Schreibweise der Gemeindenamen

gilt das Amtliche Verzeichnis des

Bundesamts für Statistik. Namenauf
Ortstafeln und Strassenwegweisern haben
ebenfalls eine hohe Priorität. Die Ziele auf
denWanderwegweisernsolltenalle in der
Karte vorkommen, bei der Schreibweise

müssen aber Abweichungen toleriert
werden. Bei der Feldbegehung legen die
Topografinnen und Topografen ein
besonderes Gewicht auf die Erfassung der
Namen. Tauchen nachher noch Fragen
auf, werden sie zusammen mit der
Nomenklaturkommission geklärt.
Die Unterschiede zwischen den
herkömmlichen, eher der Schriftsprache
zugeneigten Schreibweisen in Grundbuch
und Adressverzeichnissen und den
Dialektformen in der Amtlichen Vermessung

und den Landeskarten werden bis zu
einem gewissen Grad stehen bleiben, das
neue Datenmodell der AV bietet Platz für
beide Versionen, so dass daraus keine
grösseren Nachteile für die Benützer
entstehen sollten.

Die Namendatenbank
Eine Meldung aus demKanton Tessin: Die
Gemeinden Broglio, Brontallo, Fusio,

Menzonio, Peccia und Prato-Sornico fu¬

sionieren auf den 4. April 2004, der neue
Gemeindename lautet Lavizzara. Die
Datenbank wird natürlich auf dieses Datum
angepasst. Die im Feld für jedes Landes-karten-

Blatt 1:25000 erfassten Veränderungen

fliessen nach der Bereinigung
ebenfalls ein. Auf diese Weise ist im
Produkt «SwissNames» das ganze Namengut

der Schweiz jährlich auf dem neuesten

Stand.

Wie weiter?
Es ist vorgesehen, den Entwurf für die

neuen Toponymischen Richtlinien über
das Internet zugänglich zu machen. An
einer Tagung – geplant im Sommer 2005
– werden die Nomenklaturkommissionen
und Sprachspezialisten über die Beweggründe

und die Neuerungen informiert.
Nach dem Auswerten der Stellungnahmen

zur Fassung für die Deutschschweiz

werden auch solche für die anderen
Sprachregionen ausgearbeitet. Damit soll
der auf Initiative von Prof. E. Spiess 1988
begonnene Dialog auf nationaler Ebene

zum Thema Nomenklatur eine Fortsetzung

finden.
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